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Allgemein 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1679) treten eine Vielzahl von Änderungen im Lohnsteuerrecht. zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten in Kraft. Dieses Rundschreiben informiert Sie über folgende 
Änderungen: 

I. Verpflichtende Anwendung der Digitalen Lohnschnittstelle bei Lohnsteuer-
Außenprüfungen 

II. Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung durch den Arbeitgeber an die Fi-
nanzverwaltung (§ 93c AO und § 41b EStG) 

III. Spätester Zeitpunkt für die Durchführung des betrieblichen Lohnsteuer-
Jahresausgleichs (§ 42b Abs. 3 EStG) 

IV. Verspätungszuschlag bei Lohnsteuer-Anmeldungen (§ 152 AO) 

V. Datenübermittlung an das Finanzamt (§ 93c AO) 

VI. ELStAM: Lohnsteuerabzug bei verschiedenen Lohnarten (§ 39e Abs.5a EStG)  

 

I. Verpflichtende Anwendung der Digitalen LohnSchni ttstelle bei Lohnsteu-
er-Außenprüfungen (ab 01.01.2018) 

Mit Rundschreiben SenFin IV Nr. 45/2014 hatte ich Sie unter I. Lohnsteuerrecht über 
die Anforderungen und den Ablauf einer Lohnsteuer-Außenprüfung unter optionaler 
Nutzung der Digitalen LohnSchnittstelle (DLS) informiert.  

Mit der Einfügung des am 01.01.2017 in Kraft tretenden Absatzes 2a zum § 4 der 
Lohnsteuer- Durchführungsverordnung (LStDV)  durch das Gesetz zur Modernisie-
rung des Besteuerungsverfahrens vom 18.07.2016 (BGBl. I S. 1679)  wurde festge-
legt, dass der Arbeitgeber die aufzuzeichnenden Daten der Finanzbehörde nach einer 
amtlich vorgeschriebenen einheitlichen Form über eine digitale Schnittstelle verpflich-
tend  elektronisch bereitzustellen hat. Dies gilt erstmals für die ab 01.01.2018 im 
Lohnkonto aufzuzeichnenden Daten (§ 41 Abs. 1 Satz 7 EStG i.V.m. § 8 Abs. 3 
LStDV). 

Die Betriebsstättenfinanzämter können gemäß §§ 146, 147 und 200 Abgabenordnung 
(AO) im Rahmen von Lohnsteuer-Außenprüfungen Einsicht in die gespeicherten Buch-
führungsdaten nehmen (Zugriffsrecht).  

Dabei sieht der Gesetzgeber gem. § 147 Abs. 6 AO drei unterschiedliche Zugriffsarten 
vor, für die der Steuerpflichtige die Kosten trägt: 

• Zugriff Z1:  Der Prüfer erhält einen direkten Lesezugriff auf das Entgeltabrech-
nungssystem. 

• Zugriff Z2:  Der Arbeitgeber stellt neben dem Lesezugriff für den Prüfer eine Per-
son bereit, die auftretende Fragen beantworten kann. 

• Zugriff Z3:  Bei dieser aktuell am häufigsten verwendeten Zugriffsart kann der Prü-
fer verlangen, dass die aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten, ein-
schließlich der jeweiligen Meta-, Stamm- und Bewegungsdaten sowie der internen 
und externen Verknüpfungen (z. B. zwischen den Tabellen einer relationalen     
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Datenbank), und elektronische Dokumente und Unterlagen auf einem maschinell 
lesbaren und auswertbaren Datenträger zur externen Auswertung überlassen wer-
den. Daher ist das ausschließliche Vorhalten aufbewahrungspflichtiger Daten und 
elektronischer Dokumente und Unterlagen in ausgedruckter Form nicht ausrei-
chend. 

Für die Zugriffsart Z3 wurde die DLS als eine Schnittstellenbeschreibung für den Ex-
port von Daten aus dem Lohnbuchhaltungssystem des Arbeitgebers zur Übergabe an 
den Lohnsteueraußenprüfer entwickelt.  

Im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (B MF) vom 14.11.2014 zu 
den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff 
(GoBD) sind die gesetzlichen Vorschriften der AO, u.a. hinsichtlich der Lesbarma-
chung elektronischer Unterlagen (Punkt 10.2), des Rechts auf Datenzugriff (Punkt 
11.1) und der Mitwirkungspflichten (Punkt 11.2) konkretisiert.  
 
Die GoBD gelten für Veranlagungszeiträume, die nach dem 31.12.2014 beginnen und 
treten an die Stelle der 

• „Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme“ 
(GoBS  / BMF-Schreiben vom 07.11.1995)  

und 

• „Grundsätze für die Anwendung der Regelungen zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ 
(GDPdU / BMF-Schreiben vom 14.09.2012) 

 
Damit gerade die Datenträgerüberlassung (Z3) dem geprüften Unternehmen so wenig 
Probleme wie möglich bereitet, hat das BMF unter Hinweis auf Punkt 11.2, Randziffer 
178 der GoBD ein Begleitschreiben (Stand 14.11.2014) „Ergänzende Informationen 
zur Datenträgerüberlassung“  veröffentlicht, in der auch Ausführungen zur DLS unter 
Punkt 2 aufgeführt sind. Dieses Begleitschreiben finden Sie auch im Internet unter fol-
gender Adresse: 
 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/St andardartikel/Themen/Ste
uern/Weitere_Steuerthemen/Abgabeordnung/Datenzugrif f_GDPdU/2014-11-14-
GoBD-Ergaenzende-Informationen-zur-Datentraegeruebe rlassung.html  
 

Die Finanzverwaltung kann ein Verzögerungsgeld zwischen 2.500 € und 250.000 € 
festsetzen, wenn der Arbeitgeber dem Lohnsteuer-Außenprüfer den Datenzugriff 
nicht, nicht zeitnah oder nicht in vollem Umfang  einräumt (§ 146 Abs. 2b AO). 

 

II. Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung durch den Arbeitgeber an die 
Finanzverwaltung (§ 93c AO und § 41b EStG) (ab Lohn steuerbescheini-
gung für 2017) 

 
Die elektronischen Datenübermittlungspflichten Dritter (u.a. Arbeitgeber, Krankenkas-
sen = mitteilungspflichtige Stelle) an die Finanzverwaltung, die bisher  in diversen Ein-
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zelsteuergesetzen an unterschiedlichen Stellen geregelt waren, sind nunmehr in        
§  93c AO  zusammengefasst worden. Dies gilt auch für die Daten zur Identifizierung 
des Übermittlers und des betroffenen Steuerpflichtigen. Neue Datenübermittlungs-
pflichten sind damit nicht verbunden.  
 
Die Datenübermittlung an die Finanzverwaltung hat bis zum letzten Tag des Monats 
Februar (bis zum 28. Februar, in Schaltjahren bis zum 29. Februar) nach Ablauf des 
Besteuerungszeitraums (regelmäßig das Kalenderjahr) durch die mitteilungspflichtige 
Stelle zu erfolgen. Der Arbeitgeber hat nach Ablauf des Kalenderjahres  oder nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses, wenn es vor Ablauf des Kalenderjahres beendet 
wird, dem Arbeitnehmer / der Arbeitnehmerin die Lohnsteuerbescheinigung auszu-
händigen. Nicht ausgehändigte Lohnsteuerbescheinigungen hat der Arbeitgeber dem 
Betriebsstättenfinanzamt einzureichen (§ 41b Absatz 3 Satz 2 und 3 EStG). 
 
Grundlage für die vom Arbeitgeber zu übermittelnden Daten sind nach wie vor die 
Aufzeichnungen des Arbeitgebers im Lohnkonto des Arbeitnehmers / der Arbeitneh-
merin. Die Aufbewahrungsfrist des Arbeitgebers für die Lohnkonten seiner Arbeit-
nehmer beträgt weiterhin sechs Jahre (§ 41 Abs. 1 Satz 9 und 10 EStG).  
 
Der Arbeitgeber haftet  für die entgangene Steuer, wenn er an das Betriebsstättenfi-
nanzamt vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige oder unvollständige Daten über-
mittelt oder Daten pflichtwidrig nicht übermittelt (§ 72a Abs. 4 AO). Zuständig für den 
Erlass des Haftungsbescheids ist in diesem Fall das Betriebsstättenfinanzamt des Ar-
beitgebers (§ 41b Abs. 4 EStG). Daneben haftet der Arbeitgeber weiterhin verschul-
densunabhängig für die Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer, die aufgrund fehlerhafter 
Angaben im Lohnkonto oder in der Lohnsteuerbescheinigung verkürzt wird (§ 42d 
Abs. 1 Nr. 3 EStG). 
 

III. Spätester Zeitpunkt für die Durchführung des b etrieblichen Lohnsteuer-
Jahresausgleichs (§ 42b Abs. 3 EStG) 

 
Obwohl der Arbeitgeber verpflichtet ist, die elektronische Lohnsteuerbescheinigung bis 
spätestens Ende Februar des Folgejahres an die Finanzverwaltung zu übermitteln, 
durfte der betriebliche Lohnsteuer-Jahresausgleich bislang noch im März des Folge-
jahres durchgeführt werden. Mit Wirkung ab 01.01.2017  wird als spätester Zeitpunkt 
für die Durchführung des betrieblichen Lohnsteuer-Jahresausgleichs der Februar des 
Folgejahres festgelegt. 
 

IV. Verspätungszuschlag bei Lohnsteuer-Anmeldungen (§ 152 AO) 

 
Erfolgt seitens des Arbeitgebers die Lohnsteuer-Anmeldung nicht oder nicht fristge-
mäß, kann das zuständige Betriebsstättenfinanzamt einen Verspätungszuschlag fest-
setzen. Bei der Bemessung des Verspätungszuschlages hat das Betriebsstättenfi-
nanzamt die Dauer und die Häufigkeit der Fristüberschreitung sowie die Höhe der 
Steuer zu berücksichtigen  (§ 152 Abs. 8 AO). Die Höhe des Verspätungszuschlages 
ist – wie bisher – auf 25.000 € begrenzt.  
Die vorstehend beschriebene Änderung des § 152 AO gilt erstmals für Lohnsteuer-
Anmeldungen, die  nach dem 31.12.2018 einzureichen sind. Eine Verlängerung der 
Steuererklärungsfrist ist hierbei nicht zu berücksichtigen.  



5 

 
Sofern bis zum 30.06.2018  erkennbar ist , dass die technischen oder organisatori-
schen Voraussetzungen für eine Anwendung des § 152 AO in der am 1. Januar 
2017 geltenden Fassung noch nicht erfüllt sind , kann durch Rechtsverordnung des 
Bundesministeriums der Finanzen ein anderer , späterer Anwendungszeitpunkt 
festgelegt werden  (§ 8 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zur AO).  
 

V. Datenübermittlung an das Finanzamt (§ 93c AO) 

 
Die mitteilungspflichtige Stelle hat den Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin über den 
Umfang und Inhalt der für seine Besteuerung übermittelten Daten zu informieren. 
Des Weiteren müssen die übermittelten Datensätze gespeichert und bis zum Ablauf 
des siebten auf den Besteuerungszeitpunkt folgenden Jahres  aufbewahrt werden 
(Ausnahme: die Aufbewahrungsfrist des Arbeitgebers für die Lohnkonten seiner Ar-
beitnehmer/innen beträgt lediglich sechs Jahre, vgl. Ausführungen zu II.). 
 
Stellt die mitteilungspflichtige Stelle vor Ablauf  des siebten Jahres des auf den Be-
steuerungszeitpunkt folgenden Jahres fest, dass die übermittelten Datensätze falsch 
bzw. unzutreffend gewesen sind, ist sie zur unverzüglichen Korrektur bzw. Stornie-
rung durch eine Neuübermittlung des Datensatzes ver pflichtet .  
 
Eine korrigierte Datenübermittlung ist jedoch nicht vorzunehmen , sofern die mittei-
lungspflichtige Stelle nach  Ablauf der siebenjährigen Frist erkennt, dass sie zur Da-
tenübermittlung verpflichtet gewesen wäre. 
 

VI. ELStAM: Lohnsteuerabzug bei verschiedenen Lohna rten (§ 39e Abs. 5a 
EStG)  

 
Lohnsteuerlich gilt der Grundsatz des einheitlichen Dienstverhältnisses. Demnach 
ist die Lohnsteuer für sämtliche vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer / die Arbeit-
nehmerin gezahlten Bezüge einheitlich und nach denselben Lohnsteuerabzugsmerk-
malen zu erheben.  
 
Der Arbeitgeber kann im ELStAM-Verfahren für einen Arbeitnehmer / eine Arbeitneh-
merin nur ein Dienstverhältnis anmelden und als Lohnsteuerabzugsmerkmal nur eine 
Steuerklasse anfordern bzw. abrufen. 
  
In bestimmten Fallkonstellationen war es in der Praxis bisher schon möglich, bei ver-
schiedenartigen Bezügen (insbesondere Arbeitslohn für ein aktives Beschäftigungs-
verhältnis und  Versorgungsbezüge / Hinterbliebenenbezüge / Elterngeld oder Versor-
gungsbezüge und  Hinterbliebenenbezüge) die Entgeltabrechnungen für einen Bezug 
nach der Steuerklasse für das erste Dienstverhältnis (I-V) und für den anderen Bezug 
nach der Steuerklasse VI vorzunehmen (vgl. hierzu die Billigkeitsregelung des Bun-
desministeriums der Finanzen (BMF) mit Schreiben vom 25.07.2013, BStBl. I, 943; 
zuletzt verlängert durch BMF-Schreiben vom 19.10.2015, BStBl. I, 831).  
 
Der bisher in der zuvor genannten Billigkeitsregelung des BMF geregelte Sachver-
halt ist  durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens mit Wir-
kung ab  01.01.2017 in den § 39e Abs. 5a EStG  überführt worden. Somit ist nunmehr 



6 

gesetzlich geregelt, dass bei Zahlung verschiedenartiger Bezüge  der Arbeitgeber 
oder ein die Pflichten des Arbeitgebers erfüllender Dritter die Lohnsteuer für den zwei-
ten und jeden weiteren Bezug ohne ELStAM-Abruf  nach der Steuerklasse VI einbe-
halten kann.  
 
Verschiedenartige Bezüge liegen vor, wenn: 
 
1. neben dem Arbeitslohn für ein aktives Dienstverhältnis auch Versorgungsbezüge, 
 
2. neben Versorgungsbezügen, Bezügen und Vorteilen aus einem früheren Dienstver-
hältnis auch andere Versorgungsbezüge  
 
oder 
 
3. neben Bezügen und Vorteilen während der Elternzeit oder vergleichbaren Unterbre-
chungszeiten des aktiven Dienstverhältnisses auch Arbeitslohn für ein weiteres befris-
tetes aktives Dienstverhältnis  
 
gewährt werden. 
 
Bei den vorstehend abschließend aufgeführten Fallkonstellationen besteht eine 
Veranlagungspflicht  der Arbeitnehmer / innen (Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung) analog den Fällen, in denen der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin nebenei-
nander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezieht (Mehrfachbeschäftigung).  
 
Die erwähnte Billigkeitsregelung des BMF ist nur noch bis einschließlich 31.12.2016 
anzuwenden. 
 
Im Auftrag 
 

Mayr 

 


